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— Amtliche Bekanntmachungen —— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/033/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2014 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/034/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2015 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/035/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2016 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/036/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2017 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/037/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2018 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/038/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2019 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2020 der Gemeinde Eichstedt (Altmark)  
sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 60/039/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) Folgendes 
am 29.03.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Eichstedt (Altmark) beschließt auf seiner 
heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) 
in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2020 der Ge-
meinde Eichstedt (Altmark). Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Karl-
heinz Schwerin die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Eichstedt, 29.03.2022

gez. Schwerin
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Hassel  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Uwe Rihsmann für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 50/028/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Uwe Rihsmann die Entlastung 
für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Hassel  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Uwe Rihsmann für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 50/029/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Uwe Rihsmann die Entlastung 
für den Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Hassel  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Uwe Rihsmann für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 50/030/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Uwe Rihsmann die Entlastung 
für den Zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Hassel  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Uwe Rihsmann für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 50/031/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Uwe Rihsmann die Entlastung 
für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Hassel sowie der Entlastung  

des Bürgermeisters Uwe Rihsmann für den Zeitraum 01.01.2018 – 31.10.2018
Beschlussnummer: 50/032/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Uwe Rihsmann die Entlastung 
für den Zeitraum 01.01.2018 – 31.10.2018.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Hassel sowie der Entlastung  

des amtierenden Bürgermeisters Alf Diedrich für den Zeitraum 01.11.2018 – 31.12.2018
Beschlussnummer: 50/033/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem amtierenden Bürgermeister Alf Diedrich die 
Entlastung für den Zeitraum 01.11.2018 – 31.12.2018.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Hassel  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Alf Diedrich für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 50/034/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Alf Diedrich die Entlastung für 
den Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2020 der Gemeinde Hassel  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Alf Diedrich für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 50/035/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am 
05.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Hassel. 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Alf Diedrich die Entlastung für 
den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hassel, 05.04.2022

gez. Diedrich
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2013 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/070/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2013 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2013 – 31.12.2013.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/071/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2014 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/072/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2015 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/073/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2016 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/074/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2017 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/075/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2018 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/076/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark Folgen-
des am 07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2019 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung  
des Jahresabschlusses 2020 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Dirk Kautz für diesen Zeitraum
Beschlussnummer: 30/076/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark   am 
07.04.2022 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf sei-
ner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2020 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Gemeinderat erteilt dem Bürger-
meister Dirk Kautz die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.04.2022 bis 
13.05.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 07.04.2022

gez. Kautz
Bürgermeister

Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes
– Investitionsjahr 2020 –

nach § 7 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau  
der öffentlichen Verkehrsanlagen im Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenberg-Krusemark vom 31.08.2017  

(Straßenausbaubeitragssatzung)

Aufgrund der §§ 2, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2017 (GVBl. LSA S. 288), 
jeweils zum maßgeblichen Zeitpunkt der Wirksamkeit der Satzung gültigen 
Fassung der Änderung durch Artikel 2 des Gestzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. 
LSA S. 372) in Verbindung mit §§ 2 und 6a des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBL 
LSA S. 405) zum maßgeblichen Zeitpunkt zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. September 2019 (GVBl. LSA S. 284) und i. V. m. mit § 7 der Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsanlagen im Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenberg-Krusemark vom 
31.08.2017 (Hallo Nachbarn vom 26.09.2017) hat der Gemeinderat Hohen-
berg-Krusemark auf seiner Sitzung am 07.04.2022 folgende

Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes  
für das Investitionsjahr 2020

beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Der Beitragssatz wird für den Erhebungszeitraum 2020 aus den bis zum 
Stichtag 31.12.2020 anrechenbaren Investitionsaufwendungen (§ 2 Stra-
ßenausbaubeitragssatzung) und der zu veranlagenden beitragsfähigen 
Grundstücksgesamtfläche der Abrechnungseinheit (§ 3 Straßenausbaubei-
tragssatzung) errechnet.

§ 2
Beitragssatz

(1)  Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen in der Ab-
rechnungseinheit „Ortslage Hohenberg-Krusemark“ für den Ausbau der 
Hohenberger Straße wird geteilt durch die gewichtete Gesamtquadrat-
meterzahl der in der Abrechnungseinheit befindlichen Grundstücksfläche 
(vervielfacht mit Zuschlägen nach Art und Maß der Nutzung).

(2)  Investitionsaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 für straßenbauliche 
Maßnahmen:
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— Amtliche Bekanntmachungen —

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Investitionsaufwand  
(beitragsfähiger Gesamtaufwand 2020)

238.771,27 EUR

davon Anteil der Beitragspflichtigen 53,95 v. H. 128.817,10 EUR
abzüglich Fördermittel: laut Festsetzungsbescheid  
i. H.v. 115.708,51 EUR zu 50 v. H.

./. 57.854,26 EUR

umlagefähiger Aufwand Beitragspflichtige 70.962,84 EUR

(3)  Verteilungsfläche der beitragsrelevanten Grundstücke in der Abrech-
nungseinheit „Ortslage Hohenberg-Krusemark“:  534.840 m².

(4)  Berechnung Beitragssatz je gewichteter Quadratmeter Grundstücks-
fläche:   70.962,84 EUR  :  534.840 m²   =   0,1327 EUR/m²

 Der Beitragssatz je Quadratmeter gewichteter Grundstücks-
fläche beträgt für das Abrechnungsjahr 2020  0,1327 EUR/m².

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2020 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes – 

 Investitionsjahr 2020 – nach § 7 der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen im 
Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenberg-Krusemark vom 24.09.2020 
außer Kraft.
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INFORMATIONEN AUS DER VERBANDSGEMEINDE

VERTRIEB

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie ein-

mal im Monat. Es wird allen 
Haushalten in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck zu-
gestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsgemein-
de an das Dienst-Leistungs-Cen-
trum Osterburg, Am Bültgraben 
10, vergeben. Die Verteilung 
wird von hieraus mit vielen flei-
ßigen Helfern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an: 

DLC Osterburg, Frau Lamberts
Telefon: 03937-2 92 90 80
E-Mail: karina.lamberts@
d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zuckerfa-
brik 1 sowie im Verwaltungs-
amt in Arneburg, Breite Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser „Hallo 
Nachbarn“ Sie immer pünktlich 
erreicht!

Redaktionsschluss zu „Hallo Nachbar“
Die nächste Ausgabe erscheint am 24. Mai 2022. 

Unterlagen bis 12. Mai 2022 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die Ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, Ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
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GEBURTSTAGE IM MAI

Arneburg
05.05. Sabine Köcher 80
09.05. Karl-Heinz Niemeyer 75
11.05. Horst Hinze 80
12.05. Gisela Runge 85
17.05. Gertrud Lipp 90
21.05. Elfriede Scholz 95
22.05. Jörg-Werner Schubert 70

Eichstedt (Altmark)
03.05. Margarete Voigtländer 80
14.05. Christel Holtz 90

Eichstedt (Altmark)  
OT Rindtorf
02.05. Reinhard Poltrock 75
27.05. Fritz Setzekorn 85
28.05. Irmgard Kaiser 90

Goldbeck
07.05. Brigitte Hoffmann 70
18.05. Sigrid Belkot 70
27.05. Erhard Becker 90

Goldbeck  
OT Bertkow
17.05. Karin Weißbach 70

Goldbeck OT Plätz
06.05. Margitta Limmer 85

Hansestadt Werben (Elbe)
27.05. Gerhard Nietzel 75
31.05. Brigitte Schulz 85

Hassel OT Sanne
31.05. Harald Mattheß 70

Hohenberg-Krusemark
05.05. Hannelore Kolb 80
22.05. Wolfgang Kuche 75

Iden
15.05. Waltraut Müller 85

Rochau
07.05. Hildegard Behrens 90

Rochau OT Klein Schwechten
01.05. Kurt Dobberahn 85
17.05. Gerda Reul 90

Rochau OT Schartau
10.05. Sabine Francke 70

GESUNDHEIT, WOHLERGEHEN UND VIEL GLÜCK! 

Allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!

PFARRBEREICH KÖNIGSMARK

GOTTESDIENSTE & ANDACHTEN:
 SA | 07.05.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 SA | 14.05.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 SO | 15.05. (Cantate)
09:00 Uhr | Meseberg  
10:00 Uhr | Kossebau  
(Reginoaler Konfi-Vorstellungs- 
GD + Agape-Mahl) 
10:30 Uhr | Walsleben 
 SA | 21.05.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 SO | 22.05. (Rogate)
09:00 Uhr | Hindenburg
10:30 Uhr | Iden
 DO | 26.05. (Christi Himmel-
fahrt)
14:00 Uhr | Calberwisch 
(+ Kaffeetrinken auf dem Hof 
„Packebusch“)
 FR | 27.05.
18:00 Uhr | Königsmark 
(Friedensgebet)
 SA | 28.05.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)

 SO | 29.05. (Exaudi)
09:00 Uhr | Königsmark
10:30 Uhr | Erxleben
14:00 Uhr | Schwarzholz

GEMEINDEVERANSTALTUNGEN
Christen lehre im ehem. Pfarrhaus 
Iden: montags ab 14:15 Uhr
Pfadfindergruppe:
Monatlich nach Absprache  
mit Gem.-Päd. Karin Diebel
Konfirmandenarbeit des Pfarrbe-
reiches Königsmark: Konfirmanden 
des Pfarr bereiches Königsmark: 
Pfarrhaus Klein Schwechten: 
nach Absprache  
mit Pfr. Alexander Schwartz,  
Tel: 039388-976963 
Konfi-Freizeit in Kossebau
 FR | 13.05. bis SO | 15.05.
Beginn: 17.00 Uhr
GKR-Sitzung für die Gemeinde/
das Kirchspiel:
 DI | 10.05. | 18.30 Uhr
Erxleben (in Erxleben bei R. Lühe) 
 MI | 11.05. | 19.00 Uhr
Iden (Pfarrhaus Iden) 
 MI | 18.05. | 18.30 Uhr
Walsleben (Winterkirche)
 DO | 19.05. | 18.30 Uhr
Kmrk.-Mesebg.  
(Pfarrhaus Königsmark)

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN

 MI | 04.05. 
15:00 Uhr | Goldbeck
Gemeindenachmittag, Romanus
17:00 Uhr | Klein Schwechten
Konfirmanden, Schwartz
 FR | 06.05. 
18:00 Uhr | Eichstedt 
„Jazz und mehr“ (Musikalische 
Andacht), anschließend Frühlings-
fest, Frieser und andere
 SA | 07.05. 
14:00 Uhr | Möllendorf 
Konfirmation von Lieven  
Hoffmann und Jaron Schlemmer, 
Schwartz
 SO | 08.05. 
09:00 Uhr | Klein Schwechten
Gottesdienst, Schwartz
10:30 Uhr | Krusemark
Gottesdienst, Schwartz
 MI | 11.05. 
14:30 Uhr | Rochau
Gemeindenachmittag, Quast
 FR | 13.05. – SO | 15.05.
Kossebau | Konfirmanden-Freizeit, 
Kruppke und andere
 SO | 15.05. 
19:00 Uhr | Kossebau 
Regional-Gottesdienst

Kruppke und andere
10:00 Uhr | Plätz
Gottesdienst, Möhring
 MI | 18.05. 
14:30 Uhr | Eichstedt
Gemeindenachmittag, Schmer-
sau
17:00 Uhr | Klein Schwechten
Konfirmanden, Schwartz
 SA | 21.05. 
15:00 Uhr | Möllendorf 
Gottesdienst für Groß und Klein, 
Schwartz
 SO | 22.05. 
09:00 Uhr | Goldbeck
Gottesdienst, Schwartz
10:30 Uhr | Rochau
Gottesdienst, Schwartz
 MI | 25.05. 
10:15 Uhr | Klein Schwechten: 
Tagesstätte
Seniorenprogramm, Schwartz
 DO | 26.05. 
10:00 Uhr | Bertkow,  
ggf. Spielplatz am Schloss
Himmelfahrts-Gottesdienst, 
Schwartz, Harzer
 SO | 29.05. 
09:00 Uhr | Klein Schwechten
Gottesdienst, Schwartz
10:30 Uhr | Häsewig
Gottesdienst, Schwartz

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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AUS DEN GEMEINDEN

UKRAINE-SPENDENAKTION

Mercer und Mitarbeiter spenden 50.000 Euro
Die Nachricht vom politi-
schen Geschehen in der Uk-

raine erreichte im Februar die 
ganze Welt – so auch Mercer an 
den deutschen Standorten in 
Arneburg (Sachsen-Anhalt) so-
wie Rosenthal am Rennsteig 
und Saalburg-Ebersdorf (Thü-
ringen). Kurzerhand wurden in 
den Mercer-Werken für die 
Menschen aus der Ukraine ver-
schiedene Aktionen gestartet. 
Bei einer Spendensammlung 
kamen nun 50.000 Euro zusam-
men, die an die „Aktion Deutsch-
land hilft“ übergeben wurden.
„Wir sind sehr stolz, dass unsere 
Mitarbeiter die Initiative ergrif-
fen haben, zu helfen“, berichtete 
André Listemann, Geschäftsfüh-
rer bei Mercer Stendal in Arne-
burg, bei der symbolischen Prä-
sentation der Spendensumme. 
„An unseren drei Standorten 
mit den zwei Zellstoffwerken, 
dem Sägewerk sowie der Holz- 
Logistik, haben die Mitarbeiter 
innerhalb von nur vier Wochen 
insgesamt 10.000 Euro gesam-
melt“, ergänzte Carsten Mer-
forth, Geschäftsführer von 
Mercer Timber Products.
„Für uns in der Geschäftsfüh-
rung aller Mercer-Unternehmen 
in Deutschland war schnell klar, 

dass wir uns der Spendensamm-
lung anschließen werden“, sag-
te Wolfgang Beck, Geschäftsfüh-
rer der Mercer Holz GmbH. „So 
sind durch die vier Betriebe 
noch einmal jeweils 10.000 Euro 
gespendet worden, die das Ge-
samtergebnis von insgesamt 
50.000 Euro von der Mercer-Fa-
milie für die Menschen aus der 

Ukraine ausmachen“, fasst Le-
onhard Nossol, Geschäftsführer 
von Mercer Rosenthal zusam-
men.
Der Gesamtbetrag wurde nun 
der „Aktion Deutschland hilft“ 
zur Verfügung gestellt, die sich 
um die Weiterverteilung an die 
Hilfsorganisationen kümmert. 
„Wir haben damit bereits bei der 

Hilfe für die Flutopfer im ver-
gangenen Jahr gute Erfahrun-
gen gemacht“, so Listemann. In 
einem waren sich die vier Ge-
schäftsführer zudem einig: „Un-
sere Mitarbeiter sind die Bes-
ten!“ Damit richtete das 
Quartett seinen Dank an jeden 
einzelnen, der zum Erfolg dieser 
Aktion beigetragen hat.

BAUSTEIN FÜR DIE ZUKUNFT DES WERKES

Auszeichnung erfolgreicher Auszubildender
Während die Vorbereitun-
gen für das neue Ausbil-

dungsjahr 2022/2023 bei 
Mercer Stendal auf Hochtouren 
laufen, haben kürzlich fünf 
Jugend liche ihre Ausbildung 
im Arneburger Zellstoffwerk 
erfolgreich abgeschlossen. An-
nika Wölkert (Chemikantin, 
von rechts), Enrico Suske (Che-
mielaborant) und  Eric Krüger 
(Industriemechaniker) sowie 
Christian Düwert als Fachkraft 
für Lagerlogistik und Elisabeth 
Klug als Chemikantin (beide 
nicht abgebildet) wurden dazu 

seitens des Unternehmens aus-
gezeichnet. „Bei allen unseren 
Auszubildenden freuen wir uns 

sehr, wenn sie die Lehrzeit am 
Ende auch erfolgreich abschlie-
ßen“, sagte Sirko Röder (links), 

der seit kurzem als Ausbil-
dungskoordinator fungiert. Er 
überreichte den Jugendlichen 
eine Urkunde. „Das soll eine 
symbolische Erinnerung an die 
Ausbildung sein. Viel wichtiger 
ist es uns aber jetzt, dass wir 
 alle fünf als Fachkräfte im Un-
ternehmen begrüßen dürfen. 
Sie nehmen damit nicht nur 
den nächsten Schritt ihrer be-
ruflichen Laufbahn in Angriff, 
sondern stellen auch für uns 
 einen wesentlichen Baustein 
für die Zukunft des Werkes 
dar.“

Freuen sich über die Spendenbereitschaft ihrer Belegschaft und haben mit den jeweiligen Mercer- 
Unternehmen ordentlich aufgestockt (von links): Wolfgang Beck (Geschäftsführer Mercer Holz), Leonhard Nossol 
(Geschäftsführer Mercer Rosenthal), Dr. Carsten Merforth (Geschäftsführer Mercer Timber Products), André Liste-
mann (Geschäftsführer Mercer Stendal), Dr. Christian Sörgel (Geschäftsführer Mercer Rosenthal), Adolf Koppen-
steiner (Chief Operating Officer Mercer International), Dr. Martin Zenker (Werkleiter Mercer Stendal). 

Foto: Sebastian Grieser

Foto: Lisa Wechsung
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KREISFEUERWEHRVERBAND IN EICHSTEDT (ALTMARK)

Zusammenkunft „Fachgruppe Wettbewerbe“ 
„Jedem Anfang wohnt ein 
neuer Zauber inne“, so oder 

so ähnlich war auch der Start der 
Kampfrichter des Feuerwehr-
kreisverbandes Stendal mit sei-
ner Tagung in Eichstedt (Alt-
mark) zu umschreiben. Hatten 
doch die staatlichen Einschrän-
kungen wegen der Corona-Maß-
nahmen alle Aktivitäten fast 
zum Erliegen gebracht. Und so 
trafen sich am 1.  April die Lan-
deskampfrichter aus dem Kreis-
feuerwehrverband in Eichstedt 
(Altmark), um wieder durchzu-
starten. Gleich zu Beginn wur-
den symbolisch die neuen Be-
kleidungen in Besitz genommen. 
Diese wurden von Landeswett-
kampfleiter Ulf Steffens überge-
ben. Dieser ließ die recht span-
nende Geschichte der Beschaf-
fung nochmals Revue passieren. 
Begonnen hatte das schon vor 
zig Jahren, dass der Landesfeu-
erwehrverband seine Landes-
kampfrichter einheitlich und 
sinnvoll einkleiden wollte. Denn 
bei den Wettkämpfen sind diese 
immer Wind und Wetter ausge-
setzt. Als dann vor einigen Jah-
ren der damalige Innenminister 
Stahlknecht in Garlipp zu Gast 
war, sagte er Unterstützung zu. 
Leider wurde daraus dann auch 
nichts. 
Vor reichlich drei Jahren nahm 
sich der Landtagsabgeordnete 
Chris Schulenburg, der auch in-

nenpolitischer Sprecher seiner 
Fraktion der Sache an und er-
reichte, dass der Landesfeuer-
wehrverband eine diesbezügli-
che Förderung erhielt. Dann 
kam Corona und alles wurde 
schwerer, zog sich in die Länge. 
Nun wollte man aber am Aus-
gangsort der erfolgreichen Initi-
ative allen Beteiligten danken. 
Kreiswettbewerbsleiter Ricardo 
Schwerin gab noch einige Ter-
mine bekannt. So zum Beispiel, 
dass der Kreisfeuerwehrtag in 
diesem Jahr am 25. Juni in Ho-

hengöhren stattfinden wird. Zu 
den über Pfingsten in Mühlhau-
sen stattfindenden Deutschen 
Meisterschaften werden die Ka-
meraden Ricardo und Karlheinz 
Schwerin (beide Feuerwehr 
Eichstedt (Altmark)), Maik Stute 
(Feuerwehr Bismark) sowie 
Karsten Rottstädt (Feuerwehr 
Arneburg) richten. Ulf Steffens 
und Ricardo Schwerin werden 
Sachsen-Anhalt als Kampfrich-
ter bei der Feuerwehrolypiade in 
Slowenien vertreten. 
Im Anschluss wurde die ange-

spannte Lage des Landesfeuer-
wehrverbandes angesprochen. 
Dies könnte dazu führen, dass 
keine ausreichenden Mittel 
mehr für eine Landesmeister-
schaft vorhanden sind. Die 
Kampfrichter wollen dafür eine 
Lösung finden. In welcher Form 
und, wie diese aussehen könnte 
wird derzeit intensiv diskutiert. 
Man geht davon aus, mit der Lö-
sung bald an die Öffentlichkeit 
gehen zu können . 

Ricardo Schwerin und  
Karsten Rottstädt 

Stehend von links: Ulf Steffens, Frank Hoffmann, Ricardo Schwerin, Lutz Pesenecker, Maik Stute,  
Gerald Rebitzer, Frank Ullrich, Mathias Stoppoch, Ute Rehhahn, Frank Oelze, Christian Schneider. 
Sitzend von links: Olaf Günther, Joachim Holtz, Karsten Rottstädt

Foto: privat 

PFADFINDER

Nachmittag mit Basteleien
Einen wunderschönen und 
abwechslungsreichen Nach-

mittag durften wir wieder im 
Pfarrhaus Werben verbringen. 
Denn dazu lud am 2. April Frau 
Karin Diebel, Gemeindepädago-
gin und Gründerin des Pfadfin-
derstamms Werbener Wische-
biber (unter der Mitgliedschaft 
des Vereins Christliche Pfadfin-
der-VCP) ein. Mit ihrem herzli-
chen Lächeln empfing sie die 
Kinder und uns Eltern (natürlich 
unter Einhaltung aller Hygiene-
vorschriften) mit einem ge-
meinsamen Lied, dem Stam-

meslied. Nach dem Tischgebet 
konnten sich alle Teilnehmer an 
den mitgebrachten und selbst-
zubereiteten Leckereien, wie 
Kürbissuppe, Würstchen, Sala-
ten, Obst und Kuchen satt essen. 
Anschließend wurde an vielen 
verschiedenen Stationen gebas-
telt. Es sind dabei so viele tolle 
und kreative Basteleien rund 
um das Osterfest entstanden. 
Die Kinder und Jugendlichen 
von 6 bis 17 Jahren hatten sicht-
lich Spaß beim Herstellen von 
Osterhasen aus Socken, Wind-
lichter gestalten mittels Serviet-

tentechnik oder dem Designen 
von Nagelbildern. Die Großen 
halfen gern den Jüngsten. Als 
ganz besondere Idee empfand 
ich das Anfertigen von Schalen. 
Lediglich klein geschnittene 
Zweige und Bastelkleber benö-
tigt man, um diese dekorativen 
Gefäße entstehen zu lassen.  
Perfekt vorbereitet auf das kom-
mende Osterfest möchte ich 
mich bedanken für den tollen 
Tag, den Austauschen unterein-
ander und für das lang vermiss-
te Miteinander der Kinder. 

Frau Zander
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KINDER- UND JUGENDFEUERWEHR ROCHAU

Abenteuer Orientierungsmarsch
Acht coole Feuerwehrkid‘s 
und drei Mitglieder der Ju-

gendfeuerwehr Rochau mach-
ten sich am letzten Samstag im 
März mit ihren Betreuern auf 
den Weg nach Hohenberg-Kru-
semark. Die Freiwillige Feuer-
wehr der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck hatte zu ei-
nem Orientierungsmarsch ein-
geladen. Schon die Anfahrt in 
echten Feuerwehrautos war ein 
Erlebnis. In einem HLF 20 oder 
MTF mitfahren, dafür sollten 
sich die später noch folgenden 
Anstrengungen lohnen. 
Am Sammelplatz angekommen, 
stand erst einmal die Versor-
gungsfrage im Mittelpunkt. 
Nachdem jeder eine Bockwurst 
verputzt und noch einmal or-
dentlich Flüssigkeit getankt hat-
te, konnte das Abenteuer starten. 
Die Rochauer Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr ging mit der 
Startnummer 3 als eine Mann-
schaft ins Rennen. Auf sieben 
Stationen mussten sie ihr Wis-
sen und Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen. Das war manch-
mal gar nicht so einfach. Was 
gibt es alles so für Ausrüstung 
auf einem Feuerwehrfahrzeug 
und zu welchem Zweck dienen 
sie? Wann wird die stabile Sei-
tenlage angewendet und wie 
wird sie umgesetzt? An anderen 
Stationen zeigte sich, wer im 
Wissensquiz die richtigen Ant-
worten parat hatte oder Stiche 
und Bunde richtig anwenden 
konnte.  Mit Hilfe leerer Geträn-

kekisten einen imaginären Fluss 
zu überqueren, verlangte den 
„Kleinen“ genau so viel Ge-
schicklichkeit ab wie den „Gro-
ßen“ der Turmbau mit Mitteln 
wie Saugkorb, Standrohr, Vertei-
ler oder Stützkrümmer. Nach 
fast 7 Kilometern in den kleinen 
Feuerwehr-Nachwuchsbeinen 
wartete dann noch eine letzte 
Herausforderung. Feuerwehr-
schläuche sollten zielsicher aus-
gerollt werden. Tapfer stellten 
sie sich auch dieser Aufgabe und 
nach weiteren 1000 Metern 
wartete die Gulaschkanone mit 
dem Mittagessen. 
Dieser Orientierungslauf war 

für die Kinder- und Jugendfeu-
erwehr Rochau eine gute Mög-
lichkeit zur eigenen Standortbe-
stimmung. Sicher war bei dem 
einen oder anderen auch ein 
klein wenig Enttäuschung da-
bei, dass es zum Schluss „nur“ zu 
einer Platzierung im Mittelfeld 
aller gestarteten Mannschaften 
reichte. Jeder Teilnehmer kann 
jedoch stolz auf die eigenen Leis-
tungen sein. Auf dem Wissen, 
wo die Stärken und Entwick-
lungsfelder liegen, werden un-
sere Kinder- und Jugendwarte 
sicher die Grundlage dafür 
schaffen, dass beim nächsten 
Mal eine Zahl kleiner als 7 auf 

der Urkunde stehen wird.  
An dieser Stelle sich die Kinder- 
und Jugendfeuerwehr bei allen 
an der Organisation und Durch-
führung des Orientierungsmar-
sches in Hohenberg-Krusemark 
Beteiligten recht herzlich be-
danken.
Und wer jetzt noch Lust bekom-
men hat, auch einmal in die Kin-
der- oder Jugendfeuerwehr Ro-
chau reinzuschnuppern oder 
gleich Teil dieser tollen Truppe 
werden möchte, kann sich gerne 
unter der E-Mail-Adresse feuer-
wehr@rochau.de bei uns mel-
den. 

Feuerwehr Rochau
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KLEINER VERANSTALTUNGSKALENDER MAI/JUNI

Und was ist in Rochau noch so los?
Der Kulturverein zu Rochau 
e.  V. und der Förderverein 

der Freiwilligen Feuerwehr Ro-
chau e. V. haben in diesem Jahr 
eine Reihe von Aktivitäten auf 
der Agenda. Viele fleißige Helfer 
sind bereits dabei, die Veranstal-
tungen zu planen und laden alle 
Interessierten herzlich ein.
Hier ein Auszug: 

1. Mai – Maifeiertag

Das Einholen des Maibaums hat 
in der Gemeinde Rochau eine 
lange Tradition. So werden die 
Förderer der Freiwilligen Feuer-
wehr auch in diesem Jahr um 
10 Uhr den Baum auf dem Dorf-
platz aufstellen. Anschließend 
geht es gemeinsam zum Land-
gasthaus „Libelle“, Rochauer 

Straße 1, direkt an der B189. Ab 
11 Uhr bittet das Team um Tino 
Scheile zu einem zünftigen 
Frühschoppen mit Schwein am 
Spieß. Eine kleine Oldtimer-Aus-
stellung und ein buntes Rah-
menprogramm runden die Ver-
anstaltung ab.

26. Mai – Himmelfahrt

Der Förderverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Rochau e. V. lädt 
zum „Tag der offenen Tür“ rund 
um das Feuerwehrgerätehaus in 
Rochau ein. Alle Rochauer und 
ihre Gäste sind herzlich will-
kommen. Jeder kann einen Blick 
hinter die Kulissen der Feuer-
wehr werfen. Was ist denn alles 
so in einem Feuerwehrfahrzeug 
drin und was macht man da-

mit? Was passiert, wenn ein 
Alarm ausgelöst wird? Und was, 
wenn es die Feuerwehr nicht gä-
be? Ihre Fragen werden sicher 
beantwortet. Für durstige Keh-
len und hungrige Mägen wird 
natürlich auch bestens gesorgt. 
Neben Schwein am Spieß und 
frisch gebackenen Kuchen wer-
den sicher auch allerlei Geträn-
ke angeboten.  

10. Juni – Magdeburger 
Zwickmühle in Rochau

Der Kulturverein zu Rochau e. V. 
konnte die Magdeburger Zwick-
mühle mit ihrem Programm 
„Keine Lösung ist auch eine 
Kunst“ für einen Gastauftritt in 
Rochau gewinnen. 
Marion Bach und Hans-Günther 

Pölitz präsentieren unter der Re-
gie von Michael Günther Bard 
einen politisch-satirisches Feu-
erwerk mit heiteren und nach-
denklichen Momenten. Die 
Zwickmühle ist weit über die 
Grenzen der Landeshauptstadt 
bekannt und ein Garant für ei-
nen gelungenen Abend.
Beginn der Veranstaltung ist um 
19:30 Uhr auf dem Rochauer 
Sportplatz, Einlass ab 18 Uhr. Kar-
ten können zu einem Preis von 
18 € im Vorverkauf an folgenden 
Stellen erworben werden: Unter 
der E-Mail-Adresse kulturverein 
@rochau.de und im Dorfkonsum 
Rochau, in der Physiotherapie 
Schmidt in Rochau sowie im 
Landgasthaus „Libelle“ in Rochau 
und der „Bauernschänke“ in 
Stendal (Langer Weg).
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Einladung der 
Jagdgenossenschaft Häsewig

Hiermit laden wir alle Mit-
glieder und Partner der 

Jagdgenossenschaft Häsewig 
(Grundeigentümer) zur diesjäh-
rigen ordentlichen Mitglieder-
versammlung ein.
Eigentumsnachweis (wenn 
noch nicht erfolgt) durch Grund-
buchauszug.

Tagesordnung:
1.  Bericht des Pächters
2.  Jagdpachtauszahlung / 

Jagdessen

Ort: Versammlungsraum der 
Feuerwehr Klein Schwechten
Klein Schwechten, Feldstraße 10
Termin: 12. Mai, 19 Uhr

Rückmeldung unter:
Gerhard Hupe
Telefon: 0172-3277157 
oder 
Friedrich Falke
Telefon: 0172-3229396

Der Vorstand

JAHRESVERSAMMLUNG

Einladung der  
Jagdgenossenschaft Lindtorf

Hiermit sind alle Eigentü-
mer von Grundflächen des 

gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes recht herzlich zur Versamm-
lung eingeladen.

Ort: Feuerwehrgerätehaus  
in Lindtorf
Datum: 19. Mai
Zeit: 19:00 Uhr

Tagesordnung
1.  Begrüßung, Eintragung der 

Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste

2.  Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und der Ordnungsmä-
ßigkeit der Ladung

3.  Bericht des Vorstandes
4.  Kassenbericht
5.  Wahl der Kassenprüfer
6.  Beschluss über die Verwen-

dung der Jagdpacht
7.  Bericht der Pächter

Ich weise darauf hin, dass Flä-
chen die mehreren Eigentü-
mern gehören nur durch Anwe-
senheit aller Eigentümer dieser 
Flächen oder durch amtlich be-
stätigte Vollmachten aller nicht 
anwesenden Eigentümer dieser 
Flächen zur Abstimmung be-
rechtigen.

Der Vorstand

JAHRESVERSAMMLUNG

Einladung der  
Jagdgenossenschaft Rindtorf

Am 10. Mai um 19 Uhr tref-
fen sich die Mitglieder der 

Jagdgenossenschaft Rindtorf im 
Dorfgemeinschaftshaus zur Jah-
resversammlung.

Tagesordnung
1.  Bericht des Vorstandes
2.  Kassenbericht

3.  Aussprache über die Berichte
4.  Infos des Jagdpächters 

(Jagdstrecke)
5.  Entlastung des Vorstandes
6.  Neuwahl des Vorstandes
7.  Schlusswort des neuen Vorsit-

zenden

Der Vorstand

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Einladung der  
Jagdgenossenschaft Schwarzholz

Hiermit sind alle Eigentü-
mer von Grundflächen des 

gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes recht herzlich zur Versamm-
lung eingeladen. 

Ort: Ziegenhagen „Gasthof 
Gose“
Datum: 5. Mai
Zeit: 19.00 Uhr   

Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Eintrag der Mit-

glieder in die Anwesenheits-
liste 

2.  Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und der Ordnungsmä-
ßigkeit der Ladung

3.  Verlesen und Bestätigung der 
Tagesordnung

4.  Verlesen des Protokolls der 
Mitgliederversammlung vom 
17.09.2021 und Bestätigung

5.  Bericht des Kassenführers 
6.  Bericht über das Jagdjahr  
7.  Entlastung des Vorstandes

Gleichzeitig erfolgt die Auszah-
lung der Jagdpacht. 
Wir weisen darauf hin, dass Flä-
chen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch Anwe-
senheit aller Eigentümer oder 
durch amtliche bestätigte Voll-
machten aller nicht anwesen-
den Eigentümer dieser Flächen 
zur Abstimmung berechtigen. 

Um Rückmeldung bis zum 
2. Mai wird gebeten.
Frau Schmidt, 
APG eG Schwarzholz- Büro 
Telefon: 03939481228

Jagdgenossenschaft Schwarzholz
der Vorstand

FÜR GROSS UND KLEIN

Endlich wieder Schützenfest  
in Goldbeck
Wann: 28. Mai, ab 14 Uhr
Wo: Auf dem Schützenplatz des 
KKSV Goldbeck

14 Uhr
• Proklamation
15 Uhr
• Kaffee und Kuchen
• Preisschießen und Preiskegeln

• Hüpfburg für die kleinen Gäste
• kalte Getränke für Groß und 

Klein
• deftige Speisen

Wir freuen uns auf ihren Be-
such.

KKSV Goldbeck
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„MATHE MAL ANDERS“

Rechnen für den guten Zweck 
Mitte März rechneten wir 
Erst und Zweitklässler der 

Grundschule Iden fleißig Mathe 
Aufgaben in einem Rechenma-
rathon und für jede richtig ge-
löste Aufgabe gab es 5 ct für den 
Ukraine-Spendentopf. 
Nachdem wir am Montag flei-
ßig gerechnet haben und dann 
von unsrem Erlös einkaufen wa-
ren, konnten wir unsere Spende 
direkt über Fam. Dihlmann an 
die ukrainischen Familien in 
Busch und für den Transport in 
die Ukraine übergeben.

Übrigens haben die Schüler 
durch das Lösen ihrer 100 Auf-
gaben in 20 Minuten 76,35 € er-
rechnet. Dazu kamen noch 
Spenden mehrerer Elternhäuser, 
sodass wir einen Gesamtbetrag 
von über 200  € zur Verfügung 
hatten, plus Sachspenden. 
Es war schön, mit unseren Will-
kommensgeschenken den ukra-
inischen Kindern, die uns in der 
Idener Schule besucht haben, 
ein kleines Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern. 

Klasse 1 und 2 Grundschule Iden

Die 1./2. Klasse der Idener Grundschule zaubert mit Willkommens gruss 
ein Lächeln in die Gesichter der ukrainischen Kinder, die jetzt in Busch sind. 

FÖRDERVEREIN DER GRUNDSCHULE IDEN

Osterfest der GS Iden

Am letzten Schultag vor den 
Osterferien trafen sich Mit-

glieder des Fördervereins der 
Grundschule Iden früh am Mor-
gen, um für die Mädchen und 
Jungen wieder ein leckeres 
Frühstücksbuffet 
vorzubereiten.
Gestärkt ging es 
dann auf eine ge-
meinsame, gut 
einstündige Wan-
derung. Ziel war 
der Idener Sport-
platz. Der Osterha-
se hatte hier für 
die Kinder Oster-

eier und Spielzeug versteckt. 
Zum Abschluss gab es für alle 
Würstchen und Tee. Vielen Dank 
an die Eltern für die tolle Unter-
stützung.

Grundschule Iden

KITA „STORCHENNEST“ – HANSESTADT WERBEN

Ostereiersuche in der Apfelplantage
Wie fast jedes Jahr gehen die 
Kinder der Kindertagesein-

richtung „Storchennest“ aus der 
Hansestadt Werben (Elbe) ihre 
Ostereier in der Apfelplantage 
bei Fr. Lange suchen. Bevor wir 
dieses Jahr unsere Suche starte-
ten, besuchten wir erst Fr. Lan-
ges Schafe mit ihren kleinen 
Lämmern.
Mit ein paar Möhren und Äpfeln 
versuchten wir die Schafe anzu-

locken und zu füttern. Diese 
Lecke reien ließen sie sich 
schmecken!
Dann ging es zur Plantage, wo 
der Osterhase schon fleißig alles 
versteckt hatte. Die Kinder hat-
ten viel Spaß beim Suchen und 
fanden natürlich alle Verstecke.

Kindertageseinrichtung  
„Storchennest“  

Hansestadt Werben (Elbe)

GEMEINDE IDEN

Neue Spielgeräte für die Kinder

Pünktlich zum Frühlingsbe-
ginn und mit den steigen-

den Temperaturen locken neue 
Spielgeräte in der Gemeinde 
Iden die Kinder weg von den 
Konsolen.
Insgesamt hat die Gemeinde in 
diesem und letzten Jahr rund 

16.500  € investiert, um neue Ge-
räte auf den Spielplätzen in Iden 
und Büttnershof aufzustellen. 
Die Kinder bedanken sich ganz 
herzlich beim Gemeinderat Iden 
und natürlich auch bei den flei-
ßigen Gemeindeangestellten!

Frau Zander
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ZU BESUCH IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB IN IDEN

Ausflug im Rahmen des Schulprojektes
Man könnte sagen: was lan-
ge währt, wird endlich gut. 

Da wir auf Grund der Einschrän-
kungen durch die Pandemie auf 
Ausflüge verzichten mussten, 
warteten wir ein Jahr lang auf 
unseren spannenden Ausflug im 
Rahmen unseres Schulprojektes 
„Ökologie – Energie – Landwirt-
schaft. Ein Kreislauf der Natur“.
Am Freitag war es nun soweit. 
Wir wanderten zu unserem Ko-
operationspartner – dem Land-
wirtschaftlichen Betrieb in Iden. 
Dort war vor drei Tagen unser 
Kälbchen geboren worden. Wie 
würde es aussehen? Wie groß ist 
es wohl? Was tut so ein Kälb-
chen? Das waren Fragen, die uns 
beschäftigten. Da wir unserem 
Kälbchen auch einen Namen ge-
ben durften, überlegten wir 
schon vorher einige, die uns ge-
fallen würden. Letztendlich 
mussten wir uns zwischen zehn 
Vorschlägen entscheiden. Das 
fiel uns natürlich gar nicht leicht. 
Nach einer Abstimmung ent-
schieden wir uns für „Emma“. 
Im Betrieb angekommen, führte 

uns die Mitarbeiterin Frau Berk-
hausen zunächst herum und er-
zählte uns, wie schwer so eine 
Kuh ist, was sie alles frisst und 
wie viele Liter Milch sie gibt. Ei-
nige Kühe waren sehr neugierig 
und wollten von uns sogar ge-
streichelt oder gefüttert werden. 
Dann war es endlich soweit! Wir 
sahen zum ersten Mal unser 
Kälbchen. Es hielt gerade in sei-

nem Iglu seinen Mittagsschlaf. 
Aber die tollen Flecken konnten 
wir gut erkennen. 
Und dann hatten wir noch ganz 
viel Glück – wir konnten sehen, 
wie ein Kälbchen geboren wird.
Mit vielen tollen Eindrücken 
wanderten wir um Iden herum 
zurück zur Schule. Dabei ent-
deckten wir auch noch einen 
Kreislauf in der Natur – die Gül-

le der Kühe spielte dabei eine 
beson dere Rolle. Wir möchten 
uns bei den Mitarbeitern des 
Landwirtschaftlichen Betriebes 
recht herzlich bedanken, dass 
wir nun in unserer Grundschul-
zeit die Entwicklung unseres 
Kälbchens Emma zur erwachse-
nen Kuh verfolgen dürfen.

Die Schüler der Klasse 1 und 2
Grundschule Iden

BAUMPFLANZUNGAKTION

Mit dem Revierförster unterwegs
Kurz vor den Osterferien gab 
es für uns, die  Schüler*in-

nen der 1. und 2. Klasse, noch ei-
nen weiteren Höhepunkt im 
Rahmen unseres Schulprojektes 
„Ökologie – Energie – Landwirt-
schaft. Ein Kreislauf der Natur“.
Wir hatten uns mit unserem 
Koope rationspartner, dem Re-
vierförster Herrn Gunnar Schul-
ze, am Gelände der ehemaligen 
Sekundarschule in Iden verabre-
det. Dort wollten wir die Bäume 
der Jahre 2021 und 2022 ein-
pflanzen.
Zunächst pflanzten die Kinder 
der 2. Klasse ihren „Baum des 
Jahres“ aus dem Jahr 2021 – die 
Stechpalme. Schon im letzten 
Schuljahr hatte ein Schüler der  
4.  Klasse uns erzählt, das die 
Blätter des Baumes stachlig sind 
und der Baum mit seinen Früch-
ten auch giftig ist. Herr Schulze 
zeigte uns noch, wie dick eine 

 alte Stechpalme sein kann. Mit 
fast vier Meter Umfang ist sie 
im Vergleich zum „Baum des 
Jahres“ 2022 für die 1. Klasse 
aber fast schlank. 
Die Rotbuche kann nämlich ei-
nen Umfang von bis zu acht Me-

ter schaffen. Das mussten wir 
gleich mit der dicken Eiche vor 
unserer Turnhalle vergleichen. 
Bei dieser ermittelten wir einen 
Umfang von immerhin fast fünf 
Meter. 
Charlotte hatte uns in der eine 

Stunde schon ein wenig über die 
Rotbuche erzählt und uns auch 
Bilder gezeigt. Herr Schulze zeig-
te uns dann noch die tolle rötli-
che Färbung des Holzes. Nach 
soviel Wissenserwerb ging es an 
die Arbeit: Grasnarbe abstecken, 
Erde lockern, Baum pflanzen, an-
gießen und die Erde gut festtre-
ten. 
Unsere Bäume erhielten noch 
einen kleinen Pfahl, damit sie 
gut zu erkennen sind. 
Für uns heißt es nun, regelmä-
ßig vorbeischauen und gießen, 
damit beide Bäume gut wach-
sen und wir lange Freude daran 
haben.
Vielen Dank an unseren Partner 
Herrn Schulze für die Unterstüt-
zung und Informationen.

Die Schülerinnen  
der 1. und 2. Klasse  

Grundschule Iden
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EIN PLATTDEUTSCHES HEIMATSTÜCK

„Der Schultenhoff“
In neuerer Zeit hat sich das 
Dorf Gladigau als Spielstätte 

des plattdeutschen Theaters weit 
über die Landesgrenze hinweg ei-
nen Namen gemacht. Über ein 
ähnliches kulturelles Ereignis 
konnten sich vor 100 Jahren die 
beiden großen Landgemeinden 
Meseberg (514 Einwohner) und 
Hindenburg (661 Einwohner) des 
Alt-Kreises Osterburg freuen. 

Bereits seit Ende Oktober 1921 
liefen in Meseberg die intensi-
ven Probevorbereitungen zum 
plattdeutschen Heimatstück 
„Der Schultenhoff – Ein Heimat-
stück in ollmärksch Platt un oll-
märksch Dracht mit Gesang und 
Tanz in 5 Bildern“. Vierzig Mese-
bergerinnen und Meseberger in 
Altmärkischer Bauerntracht be-
teiligten sich daran. Um sich ei-
nen Platz zur Aufführung zu si-
chern, lagen bereits im 
November Listen zur Einzeich-
nung für reservierte Plätze in 
den beiden Ortsgastwirtschaf-
ten und in der Kreisstadt Oster-
burg beim Gastwirt Dolle, Wer-
bener Straße, im Kaffee 
Stegmann und in der Buch-
handlung Georg Schmiegelow 
aus. Jene in das Volksstück ge-
setzten Erwartungen sollten 
sich vollauf erfüllen, bis auf den 
letzten Platz war alles ausver-
kauft. So gelangte das mit Span-
nung erwartete Stück am Abend 
des 15. Januar 1922 im Saal des 
Gastwirts Walter Stellmacher 
durch den Meseberger Männer-
gesangverein zur Uraufführung. 
Als Verfasser dieses Heimatstü-
ckes zeichnete sich deren lang-
jähriger Chorleiter, der erst kurz 
zuvor pensionierte Lehrer und 
Heimatforscher Wilhelm 
Schmidt (1855-1923), verant-
wortlich. 
Der aus Burg b. Magdeburg 
stammende Pädagoge besuchte 
das Gymnasium in Branden-
burg a. d. Havel und hierauf das 
Lehrerseminar in Neu-Ruppin. 
Als Schulamtskandidat über-
nahm er nach bestandener Prü-
fung zuerst eine provisorische 
Lehrerstelle in Neuwartensle-

ben b. Sandau mit einem Mini-
maleinkommen. Zum Mai 1879 
wurde Schmidt als Lehrer-, Kan-
tor- und Küster-Adjunkt nach 
Ferchels b. Schollene versetzt. 
An der dortigen Dorfschule un-
terrichtete er, 1883 zum Haupt-
lehrer und Küster ernannt, gan-
ze zwanzig Jahre. Zum Jahre 
1900 folgte der Wechsel in die 
Altmark, wo er am 1. April die 
Lehrer- und Küsterstelle in Gla-
digau erhielt. Doch bereits 1904 
siedelte Schmidt nach Meseberg 
b. Osterburg über, wo er bis zu 

seiner krankheitsbedingten 
Emeritierung (März 1921) noch 
einmal dreizehn Jahre wirkte. 
Unter Hinterlassung einer Wit-
we und einer Tochter verstarb er 
nur zwei Jahre darauf im Alter 
von 68 Jahren in Meseberg. 
Ernst Wollesen äußerte im 4. 
Teil seiner „Beiträge zur Ge-
schichte des Kreises Osterburg“ 
(Osterburg 1910) die anerken-
nenswerte Worte: „Unter den 
Lehrern hat sich der in Meseberg 
amtierende Lehrer W. Schmidt 
um die Erforschung der heimatli-

chen Prähistorie und Historie 
sehr große Verdienste erworben.“ 
Beleg und Denkmal dieser „gro-
ßen Verdienste“ sind seine fol-
genden Veröffentlichungen: 
„Heimatskunde der Kreise Jeri-
chow I und II für Schule und 
Haus“ (3 Teile, Genthin 1894), 
„Geschichte der Ortschaften des 
Jerichower Kreises“ (Rathenow 
1898) und „Altmärkische 
Sprachgebräuche“ (Bismark 
1912). Als Mitarbeiter beteiligte 
er sich an dem vom Lehrerver-
band der Altmark mehrjährig 
gesammelten und veröffentlich-
ten „Altmärkischen Sagenschat-
ze“ (Leipzig und Berlin 1908). 
Allgemeine Bekanntheit erlang-
te Schmidt jedoch durch das mit 
Karl Lehrmann (1866-1932), 
Rektor an der Osterburger Volks-
schule für Mädchen, herausge-
gebene Heimatbuch „Die Alt-
mark und ihre Bewohner“ (2. 
Bände, Stendal 1912). Kleinere 
wissenschaftliche Arbeiten zur 
Volkskunde und Heimatge-
schichte fanden Aufnahme in 
den „Mitteilungen des Vereins 
für Geschichte und Altertums-
kunde des Herzogtums und Erz-
stifts Magdeburg“ und in ande-
ren wissenschaftlichen Blättern. 
Zur Handlung des um 1840 spie-
lenden Volksstücks „Der Schul-
tenhoff“ hier kurz das Folgende: 
1. Akt (Die Richteköste) – Schul-
ten Vader muss aus Not bauen 
und feiert nun ein altmärki-
sches „Richtföst“; Überreichung 
von Korn und Kranz durch die 
anmutigen Jumfern, Rede des 
Meisters, Gesang: „Nun danket 
alle Gott“, Richteschmaus mit 
den üblichen Tellersammlun-
gen, Tanz der Jungen und Alten, 
bis der Dorfschulze Feierabend 
bietet. – Der 2. Akt (Jochen will 
fliegen) führt uns in das Haus 
der Kahrsen Mudder, Bauersfrau 
in Wischendörp. Ihr Sohn Jo-
chen soll heiraten und Marie, 
die blühende Tochter der Karsen 
Mudder, ist ausersehen. Mit Hil-
fe eines Juden bringt er seine 
Werbung vor, wird aber auf den 
Rat des Nachbars von der Mut-
ter abgewiesen. Marie bleibt 

Inserate in der „Altmärkischen Zeitung“ warben für das Heimatstück
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Schulten Willem, dem künftigen 
Bauern auf dem „Schultenhoff“ 
treu. Wir lernen auch einen 
Hochzeitsbieter, den Pfingst-
keerl und die Maibrut kennen. – 
3. Akt (Schultenhoff soll unner-
gaahn) – Schulten Willem hat 
Marie geheiratet und wirtschaf-
tet nun mit ihr auf dem „Schul-
tenhoff“. Durch mancherlei Un-
glücksfälle geht es aber mit dem 
Hof bergab und Willem sieht 
sich genötigt, Geld zu borgen 
und wird dabei von demselben 
Juden abhängig, der seine Marie 
dem Jochen verschriffen wollte. 
Mit List und Gewalt will der Ju-
de den Hof an sich reizen. [Anm.: 
Das alte antisemitische Stereo-
typenbild, des geld- und raffgie-
rigen Juden, wird hier bedient.] 
Spiele, altmärkische Tänze, Ge-
sänge, Einzelscenen der Keerls 
und Deerns geben Zeugnis von 
dem fröhlichen Witz der Alt-
märker, der zuweilen etwas der-
be ausartet, ob er doch zu den Ei-
gentümlichkeiten der alten Zeit 
gehört und daher wohl keinen 
Anstoß erregen dürfte. – Der 4. 
Akt (Durch treue Liebe blitzt et 
bestahn) bildet in dramatischer 
Hinsicht den Höhepunkt des 
ganzen Stückes. Die Lage auf 
dem „Schultenhoff“ wird immer 
verzweifelter. Willem weiß 
nicht aus noch ein. Marie zeigt 
sich in dieser Lage als tapfere 
Ehefrau und als Muster eines tu-
gendsamen Weibes. Marie hat 
ihr Linnen aus dem Koffer ver-
kauft und zahlt mit dem Erlös 
dem Juden die Schuld zurück. 
Dieser wird durch die Bienen 
endgültig vom Hof getrieben. – 
Der 5. Akt (Die Spinnstube) 
bringt das letzte Gruppenbild, 
eine altmärkische Spinnstube 
mit alten Liedern und Bräuchen. 
Der Nachtwächter mahnt zum 
Aufbruch und mit dem Liede: 
„Ade nun zur guten Stund´“ 
schließt das Stück. 
Die erfolgreiche Aufnahme des 
Stückes zog eine weitere Auf-
führung, am 22. Januar, in Mese-
berg nach sich. Dazu konnte 
man bereits in der „Altmärki-
schen Zeitung“, Nr. 5, vom 6. Ja-

nuar 1922 lesen: „Der Andrang 
zu der ersten Aufführung des 
„Schultenhoff“ ist so groß, daß 
bereits sämtliche nummerierte 
Plätze verkauft sind. Es ist des-
halb Anlaß, eine zweite Auffüh-
rung des Stückes an dem darauf 
folgenden Sonntag, den 22. Janu-
ar, zu veranstalten. Einlaßkarten 
zu derselben sind an den genann-
ten Stellen [in Meseberg und Os-
terburg] zu haben.“ 
Eine dritte Gastaufführung des 
Erfolgsstücks fand am 12. Febru-
ar in Hindenburg beim Gastwirt 
Karl Beckendorf statt. Die Initia-
tive zu dieser Einladung nach 
Hindenburg ging von dem 1909 
gegründeten Zweigverein des 
„Vaterländischen Frauenverein 
des Roten Kreuzes“ und deren 
seit 1913 wirkenden Vorsitzen-
den Agnes von Lucke (1858-
1935) aus. In Meseberg existier-
te zudem mit dem 
„Vaterländischen Frauenverein 
Meseberg“ ein Schwesterverein. 
Die Eintrittskarten konnten be-
reits im Vorverkauf beim Hin-
denburger Kaufmann Heinrich 
Ehrecke erworben werden. Die 
festgesetzten Eintrittspreise be-
trugen: für einen 1. Platz = 18 
Mark, 2. Platz = 12 Mark und 3. 
Platz = 6 Mark. Der hierbei ein-
genommene Überschuss wurde 
wohltätigen Zwecken zuge-
führt. Die zentral am Dorfplatz 
gelegene Gastwirtschaft Be-
ckendorf konnte sich an jenem 
Abend eines ähnlich zahlrei-
chen Besucherzustroms erfreu-
en, wie seinerzeit im Herbst 
1920, beim vom „Vaterländi-
schen Frauenverein“ organisier-
ten fesselnden Vortrag des 
Deutsch-Ostafrika Generals 
Paul von Lettow-Vorbeck (1870-
1964). Der mit der Familie von 
Lucke auf Büttnershof befreun-
dete General hatte in den Jahren 
1920 bis 1923 mit seiner Familie 
im Gutshaus in Niedergörne ei-
ne Wohnstätte gefunden. (Vgl. 
Christian Falk: „Heia Safari!“ in 
der Altmark – Auf den Spuren 
des General von Lettow-Vorbeck 
in Niedergörne, In: Alt-
mark-Blätter 2017, Nr. 20-22) 

Über jene dritte erneut umjubel-
te Hindenburger Gastauffüh-
rung findet sich in der „Altmär-
kischen Zeitung“, Nr. 41, vom 17. 
Februar 1922 dieser von dem 
Mitglied Krause eingesandte 
ausführliche Bericht: „Auf Ver-
anlassung der Vorsitzenden des 
Vaterländischen Frauenvereins 
Hindenburg und Umgegend, 
Frau von Lucke in Büttnershof, 
gab Lehrer a. D. Schmidt aus Me-
seberg mit seinem Chor am Sonn-
tag, den 12. Februar ein Gastspiel 
in Hindenburg. Die vorausgegan-
genen Aufführungen haben sol-
chen Beifall gefunden, daß man 
dem Abend in Hindenburg mit 
großer Spannung entgegensah. 
Der geräumige und geschmack-
voll geschmückte Saal des Gast-
wirts Beckendorf war schon am 
Tage vorher beinahe ausverkauft. 
Der Abend gehörte unserer lieben 
altmärkischen Heimat. Um 6 Uhr 
begann die Aufführung des Hei-
matstückes „Der Schultenhoff“ 
im altmärkischem Platt, in alt-
märkischer Tracht und mit alt-
märkischen Sitten, Tänzen und 
Gesängen. Lehrer Schmidt in Me-
seberg hat es verfaßt, und Lehrer 
Klauer daselbst hat es in Musik 
gesetzt. Beide leiteten auch die 
Aufführung. Der Verfasser hat 
schon lange sich mit besonderer 
Liebe dem Studium unserer alt-
märkischen Heimat hingegeben 
und aus der guten, alten Zeit so 
mancherlei gesammelt und sich 
dadurch verdient gemacht. Seine 
Dichtkunst hat hier ein naturge-
treues, herzerfrischendes Stück 
geschaffen. Auf der Bühne ent-
rollten sich in 5 Akten ein Ab-
schnitt aus dem Leben auf dem 
„Schultenhoff“ vor ungefähr 80 
Jahren. Durch Ausdehnung, alter-
tümliche Ausschmückung und 
elektrische Beleuchtung gab die 
Bühne einen besonders geeigne-
ten Schauplatz. […] Es wäre zu 
viel, die vierstündige Aufführung 
in allen Einzelheiten näher zu be-
sprechen, obwohl es mit Rück-
sicht auf den guten Zweck und 
das mit großer Hingabe ausge-
führte Spiel der Darsteller ange-
bracht wäre. Die Zuschauer ha-

ben die Darbietungen mit 
lebhafter Teilnahme verfolgt und 
die Darsteller mit reichlich ge-
spendetem Beifall belohnt, die 
ernsten wie auch die heiteren Rol-
len waren durchdacht, und jeder 
einzelne verstand es, sich in seine 
Lage zu versetzen. Schulten, Wil-
lem und Marie als Braut- und 
Eheleute haben ihre schweren 
Rollen mit großem Geschick 
durchgeführt und durch ihre äu-
ßere Erscheinung und im Spiel ei-
nen tiefen Eindruck hinterlassen. 
Der altmärkische Dialekt ist ih-
nen am besten gelungen. Chöre 
und Gruppen zeigten Leben und 
Bewegung und führten uns be-
sonders die altmärkische Jugend 
in ihrer Gegenwart vor. Auf Aus-
stattung und Kostüme war große 
Sorgfalt verwendet. Die musikali-
schen Darbietungen der Kapelle, 
sowie die Begleitung der Tänze 
und Gesänge zeigten Ausdruck 
und Fertigkeit, so daß man keine 
Theatermusik zu hören bekam. In 
dem Schlusswort sprach Pastor 
Bunge den Darstellern, dem Ver-
fasser des Stückes und dem Kom-
ponisten den Dank der Versamm-
lung aus und wies auf die 
Bedeutung dieses Abends hin. 
Unsere Pflicht ist es, den Geist der 
alten Zeit wach zu halten, unsere 
Heimat zu lieben und uns die 
Kraft des deutschen Geistes und 
Gemütes nicht nehmen zu lassen. 
„Hoch oder platt, drög oder matt, 
groff oder flen, aber echt möt et 
sin.“ Nach einem Hoch auf unse-
re altmärkische Heimat sang die 
Versammlung das Lied: „Ich hab` 
mich ergeben.“ Besonderen Dank 
verdient Frau von Lucke für die 
Veranlassung zu dem genußrei-
chen Abend.“ 
Dem plattdeutschen Heimat-
stück „Der Schultenhoff“ scheint 
indes lediglich ein „Achtungser-
folg“ beschieden gewesen zu 
sein, denn von weiteren Auffüh-
rungen in anderen altmärki-
schen Orten ist in der zeitgenös-
sischen Presse nichts weiter zu 
lesen.

Christian Falk
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SEMINAR

Zum 100. Geburtstag von Franz Fühmann
Hiermit möchten wir Sie 
sehr herzlich im Namen des 

„Altenzauner Forums für Zeit-
geschichte, Literatur und Musik“ 
zu einer Tagung zum 100. Ge-
burtstag von Franz Fühmann 
einladen. Das Seminar zum The-
ma: „Franz Fühmann – ein deut-
sches Dichterleben“, findet am 
28. Mai, ab 9.30 Uhr im Saal des 
Herrenhauses, Hofstraße 3, 
39596 Hohenberg-Krusemark 
OT Altenzaun statt. 
Das Seminar wird von zwei Refe-
renten gestaltet: Dr. Marianne 
Besse (Lyrikerin, Literaturwissen-
schaftlerin, Rostock); Wolfram 
Tschiche (Theologe, Philosoph, 
Publizist, Bismark OT Klinke).
Franz Fühmann wurde am 
15.  Januar 1922 in Rochlitz an 
der Isar im böhmischen Riesen-
gebirge geboren. 
Sein Leben war von tiefgreifen-
den und ihn belastenden Wand-
lungen geprägt: vom überzeug-
ten Nationalsozialisten zum 
gläubigen Kommunisten und 
schließlich zum Kritiker gesell-
schaftlicher Zustände in der 
DDR. In diesem Zusammenhang 
hat er sich quälenden Fragen 
ausgesetzt: Wie konnte ich ein 
Bewunderer Hitlers, wie konnte 
ich ein Nazi werden? Und wie 
konnte ich erneut einer Dikta-

tur, dem Kommunismus, auf 
den Leim gehen? 
Mit poetischer Genauigkeit 
durchforschte Fühmann die po-
litischen Prägungen, denen er 
seit seiner Kindheit ausgesetzt 
war, um sie endlich hinter sich 
lassen zu können. In immer 
neuen Anläufen erkämpfte er 
sich eine unideologische Hal-
tung und wurde zu einem profi-
lierten Kritiker des DDR-Regi-
mes. Am 8. Juli 1984 starb Franz 
Fühmann infolge eines Krebs-
leidens. 
Franz Fühmann war einer der 
bedeutendsten DDR-Schriftstel-

ler und als solcher ein sehr viel-
seitiger Autor. Sein Werk um-
fasst u. a. frühe eigene Gedichte 
mythologischer Stoffe und 
Nachdichtungen aus dem 
Tschechischen und Ungari-
schen. Er schrieb Kinderbücher, 
Essays und hat uns ein reichhal-
tiges erzählerisches Werk hin-
terlassen. Daneben hat er einige 
ungewöhnliche literarische Ver-
suche unternommen. So brachte 
er beispielsweise zusammen 
mit dem Fotografen Dietmar 
Riemann ein Buch über Men-
schen mit geistiger Behinde-
rung heraus.

Indem die Referentin und der 
Referent den TeilnehmerInnen 
unterschiedliche Zugänge zum 
Werk Franz Fühmanns anbieten, 
soll nicht nur ein Eindruck vom 
literarischen Schaffen des Au-
tors vermittelt, sondern darüber 
hinaus auch an ein menschli-
ches Schicksal erinnert werden, 
das mit den politischen Katast-
rophen des 20. Jahrhunderts in 
engster Berührung stand. 
Interessierte sind herzlich ein-
geladen, sich mit Fragestellun-
gen und Redebeiträgen an die-
sem Seminar zu beteiligen. 

Johanna Press 
Wolfram Tschiche

INFO
Seminar: „Franz Fühmann –  
ein deutsches Dichterleben“ 
28. Mai, ab 9.30 Uhr 
Altenzauner Forum für Zeit
geschichte, Literatur und Musik
Herrenhaus Altenzaun,  
Hofstraße 3 in 39596 Hohen
bergKrusemark OT Altenzaun
Die Platzzahl ist begrenzt.  
Es gelten die aktuellen Corona 
Regeln. Anmeldungen erbeten 
unter Telefon 0178/2587449 
oder 039394/829954 oder per 
EMail an Altenzaunerforum@
email.de 

Franz Fühmann (rechts) 1981 bei der Berliner Begegnung  
zur Friedensförderung

Foto: Bundesarchiv 

SIE IST WIEDER DA!

Auf KultourSpur durch die Wische
Der Verein Wische e. V. lädt 
Sie voller Vorfreude recht 

herzlich zur 4. KultourSpur vom 
3. bis 6. Juni 2022 ein. Es erwar-
ten Sie ca. 30 Kulturorte mit ei-
nem abwechslungsreichen Pro-
gramm in den Kategorien Kunst, 
Kultur und Natur. Gehen Sie auf 
Ihre individuelle kulturelle Ent-
deckungsreise in zahlreichen of-
fenen Gärten, Höfen, Kirchen 
und lassen Sie sich von unserer 
Wische verzaubern.
Der Verein Wische e.  V. möchte 
nach einer Zeit der Enthaltsam-
keit, die KultourSpur nutzen, um 
unsere Region zu beleben, Men-
schen neu zu verbinden und da-
mit unsere Zukunft zu gestalten. 

Seien Sie dabei und erfreuen Sie 
sich an musikalischen Darbie-
tungen, spannenden Lesungen, 
künstlerischen Unikaten und 
kulinarischen Besonderheiten.

INFO
Weitere Informationen und das 
Programm für die KultourSpur 
2022 finden Sie unter:
www.wische.de
www.kulturportalaltmark.de
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WOHNUNGEN ZU VERMIETEN

GEMEINDE IDEN

Iden, Neue Straße
• 1-Raum-Whg.: 29,73 m², 

Grundmiete: 4,20 €/m², Fern-
wärme

• 2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

• 3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

Iden, Schmiedeweg 3
• 2-Raum-Whg.: 44,80 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

• 3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

Iden, An der Feldbreite 8 – 11
• 2-Raum-Whg.: 39,05 m², 

Grundmiete: 3,50 €/m², Fern-
wärme

• 3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

Iden OT Rohrbeck, 
Walslebener Str. 7
• 3-Raum-Whg.: 55,80 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m² mit 
Einbauküche, Erdgasheizung

 
GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 33
• 1-Raum-Whg.: 30,45 m², 

Grundmiete: 4,35 €/m², Erd-
gasheizung

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 46
• Gewerberäume mit Einbau-

küche ca. 150 m², Miete nach 
Vereinbarung, Erdgasheizung

Hindenburg, 
Werbener Straße 7
• 3-Raum-Whg.: 78,82 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Erd-
gasheizung

Osterholz, Am Deich 8
• 4-Raum-Whg.: 70,44 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Flüs-
siggasheizung

 

HANSESTADT  
WERBEN

Hansestadt Werben, Behren-
dorfer Straße 14 – 16
• 2-Raum-Whg.: 45,24 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

• 3-Raum-Whg.: 58,76 m², 
Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

Weitere Wohnungen in Beh-
rendorf und Giesenslage auf 
Anfrage!
In der Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark sowie der Hanse-
stadt Werben ist eine Mietkauti-
on in Höhe von zwei Monats-
grundmieten zu hinterlegen.

INFO
Bitte informieren Sie sich  
telefonisch oder kommen  
Sie zu  einem persönlichen  
Gespräch in mein Büro:

Kaufmännische  
Dienstleistungen
Franka Seehaus
Lindenstraße 11
39606 Iden
Telefon: 039390/917 321
EMail: franka_seehaus@gmx.de

Sprechzeiten:  
Dienstag und Donnerstag  
8.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach telefonischer 
 Vereinbarung

ANGEBOT DER GEMEINDE ROCHAU

Garagengrundstück in 39579 Rochau zu verkaufen

Die Gemeinde Rochau beab-
sichtigt das mit einer Garage 

bebaute Grundstück in der Pol-
kauer Straße in Rochau – Flur-
stück 114, Flur 7, Gemarkung 
Rochau zu verkaufen.

Grundstücksgröße: 29 m²
Lage:
Die Gemeinde Rochau ist Mit-
gliedsgemeinde der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck 
am Rande der Altmark im Land-
kreis Stendal.

Gebote können bis zum 
15.05.2022 in einem verschlos-

senem Umschlag an die folgen-
de Anschrift gesendet werden:
Gemeinde Rochau
Verbandsgemeinde 
Arneburg- Goldbeck
Zentrale Dienste/Gebot Garage 
Polkauer Straße
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck
– bitte nicht öffnen –

Für die Besichtigung des Grund-
stückes vereinbaren Sie bitte 
mit Frau Lindau – Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck 
(Tele fon: 039388/97141) einen 
Termin.
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FLORIAN FISCHER INFORMIERT ÜBER FUNDE DER AUSSTELLUNG

Objekt des Kreismuseums Osterburg
Seit dem 7.  März habe ich 
die Stelle des leider verstor-

benen Frank Hoche im Kreis-
museum Osterburg übernom-
men. Mit Neugier erkunde ich 
seitdem die Ausstellung und die 
Sammlung des Museums. An 
dieser Stelle möchte ich mit Ih-
nen meine Funde teilen. In un-
regelmäßigen Abständen stelle 
ich Ihnen ein Objekt des Muse-
ums vor.
Das erste gewählte Objekt ist in 
der Dauerausstellung zu finden 
und zieht die Betrachterinnen 
und Betrachter mit Anmut und 
Glanz in seinen Bann. Die stei-
nerne vergoldete Löwenplastik 
zierte einst den Eingang des Ho-
tels  „Zum Goldenen Löwen“. Das 
Hotel befand sich in Osterburg 
westlich der Breiten Straße un-
ter der Adresse „Straße des Frie-
dens 61“. Die Plastik wurde Ende 
des 19. Jahrhunderts angefertigt 
und ist mit einer Höhe von 42 
Zentimetern und einer Länge 
von 87 Zentimetern um einiges 
kleiner als ein echter Löwe.
Der „Goldene Löwe“ war über 
viele Jahre das „erste Haus am 
Platz“. Dort fanden prunkvolle 

Empfänge statt. Besonders mit  
dem Ausbau der Straßen und Ei-
senbahnverbindung erlebte Os-
terburg einen Wirtschaftsauf-

Diese Postkarte aus dem Jahr 1906, Vorder- und Rückseite, zeigt wie Nobel 
der große Festsaal damals war.

Auf dieser historischen Postkarte ist der Löwe über dem Eingang zu sehen.

Zusatzinformation

Die Kleinbahn AG, gegründet von Geschäftsleuten der Region, war üb-
rigens eine Konkurrenz  zu der  „Magdeburg-Wittenbergischen Eisen-
bahngesellschaft“, welche bereits 1849 einen Bahnhof in Osterburg 
hatte und Osterburg mit Stendal und Wittenberge verband. Die Klein-
bahn, mit der Strecke Osterburg – Deutsch-Pretzier, hatte einen eigenen 
Bahnhof neben dem Heutigen. Private Bahnen und vor allem Bahnhöfe 
waren zu der Zeit der Standard.
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schwung und der Besuch des 
„goldenen Löwen“ war ein Be-
weis erfolgreicher Unterneh-
mertätigkeit. Besondere Festivi-
täten waren zum Beispiel die 

Feier des Kaisergeburtstages 
1910 oder die offizielle Grün-
dungsveranstaltung der so ge-
nannten Kleinbahn AG am 
25.01.1913. 

Doch bereits 1874 – 79 war der 
„Goldene Löwe“ das Stammlokal 
des damals noch bestehenden 
königlichen Lehrerseminars. 
Der Gastwirt Otto Rabe ist der 
erste Besitzer des Gasthauses. 
Ihm folgten Hermann Warth-
mann, Walter Schütte und Paula 
Hornung.
Das Gebäude des Hotels wurde 
1975 abgerissen, nachdem es in 
den 1950er-Jahren bereits nicht 
mehr der „Goldene Löwe“ war, 
sondern das „Haus der Freund-
schaft“.
Der Wächter des „Goldenen Lö-
wen“ befindet sich seit August 
1991 im Besitz des Museums.
Der Luxus des Gasthauses lässt 
sich nicht nur am Interieur able-
sen, betrachtet man allein die 
im Besitz des Museums befindli-
che Einladung zum Kaiserge-
burtstag 1914, mit dem gepräg-
ten Abbild Kaiser Wilhelms II, 
fällt die Vielfalt der angebote-
nen Weine auf und vor allem de-

ren Preise. Ein Glas 1907er-Cha-
teaux Leoville Poyferre für 5.50 
Mark konnte sich ein Arbeiter, 
der im Monat 90 Mark verdien-
te, sicher nicht leisten. 
Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt 
zu haben und lade Sie herzlich 
in unser Museum ein.

Florian Fischer

INFO
Zu besichtigen ist der König der 
Tiere im Kreisheimatmuseum 
Osterburg. Die Einrichtung in 
Trägerschaft des Landkreises 
Stendal ist Dienstag bis Freitag 
jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 
13 bis 16 Uhr sowie Sonntag von 
14 bis 17 Uhr geöffnet. 
Fotos: Ansichtskarten aus dem 
Buch: Osterburg auf alten An
sichtskarten von Lothar Müller 
und Eugen Gliege; sowie von 
Hamann Edgar: 
Alte Speisekarte. Der Text ist ent
standen mit Hilfe des Lokalhisto
rikers Lothar Müller.

ALTMÄRKISCHER LITERATURPREIS

Acht Bewerbungen eingegangen 

Für die zweite Auflage des 
Altmärkischen Literatur-

preises sind mit Ablauf der Frist 
am 31. März acht Bewerbungen 
eingegangen. Das sind exakt ge-
nauso viele wie im Vorjahr, in 
denen der Preis erstmals von 
der Kaschade-Stiftung ausge-
lobt wurde.
Wer den Literaturpreis in diesem 
Jahr erhalten wird, das entschei-
det eine Jury in der zweiten 

Maihälfte. So viel sei an dieser 
Stelle aber schon verraten: Das 
Spektrum der eingereichten Bei-
träge reicht von humorvollen Ge-
dichten über autobiografische 
Kurzgeschichten bis hin zu hei-
matgeschichtlichen Beiträgen 
über die Altmark und sogar ei-
nem Wörterbuch. Verliehen wird 
der Preis, der mit 500 Euro dotiert 
ist, im Rahmen der Osterburger 
Literaturtage im Oktober 2022.

NACHWUCHSPREIS

Fristverlängerung bis 30. April

Anders als im vergangenen 
Jahr reicht die Anzahl der 

eingegangenen Bewerbungen 
für den Nachwuchspreis nicht 
aus, um Wettbewerbscharakter 
zu erlangen. Daher wird die Frist 
für den Nachwuchspreis bis 
zum 30. April 2022 verlängert.

Der Nachwuchspreis ist mit 
300 Euro dotiert und richtet sich 
an junge Schreibtalente aus der
Altmark (bis 18 Jahre).
Die literarische Form der Texte 
ist offen: Von Gedichten über 
Geschichten bis hin zu Blog-Bei-
trägen ist alles möglich.

DER ZUCKERHALLENVEREIN GOLDBECK PRÄSENTIERT: 

ANDREAS KÜMMERT DUO –  
Always on the Road 

Am 4. Juni um 20 Uhr in der 
Zuckerhalle in Goldbeck

Einlass: 19: Uhr 
Beginn: 20 Uhr 
Ein Abend mit Rock, Blues und 
einer unverwechselbaren Stim-
me. 
 
Seit 2007 ist Andreas Kümmert 
im Musikgeschäft. 2013 nahm 
er an der 3.  Staffel der Casting-
show The Voice of Germany teil. 
Im Finale präsentierte er seine 
Eigenkomposition Simple Man 
und gewann die Show.
Mittlerweile hat er sein eigenes 
Label gegründet und erfindet 
sich musikalisch immer wieder 
neu. Seine Musik ist authen-
tisch, handgemacht, vereint ver-

schiedene Stilrichtungen und 
seine Stimme geht unter die 
Haut. 

INFO
Kartenvorverkauf :
– bei Eventim 
– unter Telefon 015207260 979
– Blumenladen Hinze (Goldbeck)
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BERUFSBILDER

Wir sind Apotheke
Sind Sie schon mal in die 
Apotheke gekommen und 

haben sich gefragt, wer da über-
haupt vor Ihnen steht und was 
einen befugt, Ihnen Medika-
mente abzugeben? 
Stellen wir Ihnen die Berufe 
doch mal vor. Da haben wir zum 
einen den Apotheker, oder wohl 
eher im meisten Falle die Apo-
thekerin. Diese hat in ihrem 
4-jährigem naturwissenschaft-
lichen Studium so allerhand zu 

chemischen Strukturen, Arznei-
stoffwirkmechanismen, -inter-
aktionen, aber auch Herstellung 
von Rezepturen gelernt. Im 
praktischen Jahr wird das theo-
retische Wissen dann zunächst 
unter Aufsicht in der realen 
Welt unter Beweis gestellt. Dem 
folgt das dritte Staatsexamen, in 
dem das geballte Wissen über 
Medikamente, Interaktion, aber 
auch Apothekenrecht abgefragt 
wird. 

Aber nicht allein die Apotheke-
rin kann da vor Ihnen stehen. Es 
kann auch die Pharmazeutisch- 
technische Assistentin (PTA), 
die rechte Hand der Apotheke-
rin, für Sie da sein. Diese hat sich 
in ihrer 2-jährigen Ausbildung 
in verschiedensten Fächern in 
der Berufsfachhochschule durch 
das ganze Wissen gearbeitet, 
um Sie bestmöglich zu Ihren 
Medikamenten zu beraten. Aber 
nicht nur das, auch die Herstel-

lung von Rezepturen, wie Sal-
ben, Cremes und Kapseln stehen 
auf ihrem Lernplan. Nach einem 
praktischen Halbjahr, in dem 
das Wissen aus der Ausbildung 
unter erfahrenen Apotheken-
personal unter Beweis gestellt 
wird, kann sie dann die Ausbil-
dung abschließen. 
Beiden ist gemein, Sie bestmög-
lich beraten zu wollen und die 
Sicherheit Ihrer Medikation zu 
gewährleisten.
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ÖFFENTLICHER SPIELPLATZ DER STADT NUN MIT TISCHTENNISPLATTE UND BALD AUCH EINEM BASKETBALLKORB

Wünsche, Träume und was  
daraus entstehen kann …

Schon vor Weihnachten 
machten sich die Kinder der 

Klasse 4 a im Unterricht Gedan-
ken über ihre Wünsche und ihre 
Träume. Was ist realistisch und 
erreicht man immer sein Ziel?
Aus den zahlreichen, manchmal 
unerreichbaren Wünschen 
suchten die Kinder verschiede-
ne Sachen aus und formulierten 

einen freundlichen Brief an den 
Stadtrat der Stadt Arneburg. 
Dort wurde beraten und bald 
war ein Sponsor für den größten 
Wunsch – eine Tischtennisplat-
te – gefunden. Der Eigenbetrieb 
der Stadt Arneburg übernahm 
die Kosten und kümmerte sich 
um den Aufbau. Ergänzend dazu 
erhalten die Kinder auch noch 

einen Basketballkorb.
Am 21. April war die feierliche 
Übergabe durch den Bürger-
meister Herrn Riedinger und 
den Leiter des Eigenbetriebes, 
Herr Lindemann. Mit großem 
Hurra wurde die Platte gleich 
von den Kindern ausprobiert. 
Sie kann nun von allen Kindern 
genutzt werden und wertet den 

öffentlichen Spielplatz der Stadt 
sehr auf.
Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei der Stadt Arneburg und dem 
Eigenbetrieb für diese riesen-
große Überraschung.

Die Schülerinnen und Schüler und 
das Lehrer-Team der Grundschule 

Arneburg
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SERVICE

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

STADTBÜRO HANSESTADT WERBEN (ELBE)
 039393/217 
Montag, den 09.05.2022, 10:00 – 13:00 Uhr im Einwohnermeldeamt

SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 03.05.2022 von 17:00 bis 
18:00 Uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 
Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg

GEMEINDEENTWICKLUNG UND BÜRGERDIENSTE
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bürgerdienste
Fachbereichsleiterin –  
Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Sekretariat/Bürgerdienste +  
Gemeindeentwicklung/Friedhof
nicht besetzt  039321/518-11

GEMEINDEENTWICKLUNG 
Teamleiterin Gemeindeentwicklung/Beitragserhebung:
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-21
Hochbau, Dorferneuerung 
Herr Ulbrich  039321-518-43
Vergabestelle, Tiefbau 
Herr Bethge  039321-518-33
Allgemeine Bauverwaltung, Fähren, Sportboothafen 
Frau Bösner  039321-518-41
Allgemeine Bauverwaltung, Friedhof, Archiv: 
Herr Nix  039321-518-41 

BÜRGERDIENSTE 
Teamleiter Bürgerdienste:
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46
Feuerwehren 
Frau Gruber  039321/518-45
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Veranstaltungen  
Frau Hack  039321/518-47
Anmeldung Kitas und Horte  
Frau J. Stamm  039321/518-22

Bürgerdienste Einwohnermeldeamt, Fundbüro 
(nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Fichte  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10
Sekretariat: 
Frau Glaw/Frau Fehniger,   039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG
Steuerungsunterstützung Teamleiter: 
Rechtsangelegenheiten
Herr Gabel, r.gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst:
Frau Konert   039388/971-23
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Wahlen:
Frau Becker   039388/971-23
Personal/Lohn/AGH/Amtsblatt:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
Wirtschaftsförderung/Förderberatung/ 
Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Beiersdörfer    039388-971-50
 
Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Standesamt:  
Frau Fanta, Frau Stock  039388/971-33
Bürgerdienste – Standesamt/Friedhof/Fundbüro: 
Frau Aßmuß, Frau Benke  039388/971-31
Bürgerdienste – Hunde/Gewerbe/Märkte 
Herr Rottstädt   039388-971-25

ZENTRALE DIENSTE UND FINANZEN
Fachbereichsleiterin:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Teamleiterin Finanzen/Kassenleiterin:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Vollstreckung:
Frau Dietrich   039388-971-60
Kasse: 
Frau Sandel   039388-971-22
Steuern/Datenschutz/Wahlen:
Frau Drechsel   039388/971-12
Doppik/Kalkulation:
Herr Böker   039388/971-24

ZENTRALE DIENSTE 
Teamleiterin Zentrale Dienste, Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-41
Systemadministrator/Schwimmbad/Campingplatz: 
Herr Sommer   039388-971-26 
Gebäudemanagement/Schwimmbad/Campingplatz: 
Frau Zander    039388-971-34
Allgemeine Verwaltung, Schulen/Versicherungen, Beschaffung
Frau Glomm         T 039388-971-13


